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1. 

Üie preufüsche Verfassungskrise der sechziger Jahre gab vielfach 
Anregungen zu theoretischen Untersuchungen über das W esen des 
parlamentarischen Budgetrechts. Es haben dann andere Probleme 
das wissenschaftliche Intcresse starker in Anspruch genommen, aber 
die durch den W eltkrieg erzeugte allgcmeinc Geldkrise sowie die auch 
schon früher wahrnehmbaren Krankheitserscheinungen des Parlamen
tarismus bringcn für das Studium des Budgetrechtes neue, wertvolle 
Gesichtspunkte, höhere als die früheren es waren: nicht nur um dás 
Budgetrecht des Parlaments handelt es sich jetzt, sondern, infolge der 
zeitweiligen Untatigkeit oder Unfahigkeit des Parlamentes, um das 
Budgetrecht des Staates überhaupt. 

Dic parlamentarische Volksvcrtretung Ungarns und das unab
hangige verantwortliche ungarische Ministerium sind im Jahre 1848 durch 
die Gesetzgebung verfassungsmafüg geschaffen worden. Nach wenigen 
Monaten setzte Österrcichs unterirdische Oppositionsarbeit mit ihrer 
zentralistischen Tendenz ein. Es folgte Ungarns Unabhangigkeits
kampf, den Österreich mit russischer Hilfe niederschlug, die ungarische 
V erfassung wurde aufgehoben und durch den Absolutismus abgelöst. 
Erst der Ausgleich vom Jahrc 1867 hat Ungarn seine Verfassung 
wiedcrgcgeben. l\1it dem Grafcn Juuus ANDRÁSSY als Ministerprasi
dcnten wurdc das zwcite ungarische parlamentarische Ministerium er
nannt, und eigentlich crst scit dicser Zeit gibt es cin ungarisches 
Parlament. Die Praxis dcs Budgetrechts des ungarischen Parlaments 
beginnt auch crst mit dem Jahre 1867, da dic Behandlung des 1848 
cingcrcichtcn ersten Etats infolgc dcr kricgerischen Verwicklungen 
nicht zu Endc gcführt werden konnte. Zur Vorlegung eincr Staats
schlufüechnung aber kam man damals selbstvcrstandlich nicht, son
dern erst im Jahrc 1868 auf Grund der Gcbarung <les Kabinctts 
Andrássy. 

Vor dem Jahrc I 848 war in Ungarn der vcrfassungsmafüge Zu
stand dcr, daG die Gcsetzgcbung im Königreich Ungarn vom König 
i m Vereine mit clen die Nation vertretenden Standen des Reiches auf 
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e!ner allgemeinen Reichsversammlung ausgeübt \\Urde.1) Die voll

z1ehende Gewalt war aber einzig und allein dem König vorbehalten 

der sie mittels der sogenannten Dikastcrien (kön. ung. Hofkanzle/ 

kön. ung. Statthaltereirat und kön. ung. Hofkammer), und die mittel~ 

bare Verwaltung durch die in diesem Reiche stets vorherrschenden 

Munizipalitaten (Komitate, königl. Freistadte und privilegierte Distrikte 

und Gemeinden) ausiibte. Die Regierung konnte von der Person 

d:s K~nigs nicht gesondert werden. Das Budget war Staatsgeheimnis, 

d1e Re1chsversammlung hatte keine Stimme dabei, ja sie konntc nicht 

einmal die Verwendung der bewilligten Subsidien kontrollieren. Das 

Budgetrecht stand also damals dem König zu . 

Durch die Gesetze von 1848, deren Geltung im Jahre 1867 voll

kommen wiederher~estellt worden ist, wurde dic Reform eingeführt, 

da/3 laut Gesetzarttkel V an Stelle der Vorrechtc der Stande das auf 

Grund der Volksvertretung gewahlte Parlament trat, dic vollziehendc 

Gewalt" -~ber konnte v?m König laut G.-A. III bctreffend allc jenc 

Gegenstande, welche b1sher den Dikasterien unterstanden - nunmehr 

at~s~chfü:füich durch das dem Parlament verantwortliche ungarischc 

M1111stenum au_sgeübt _werden. Seit diescr Zeit hat also der König 

von Ungarn d1e vollz1ehende Ge\\alt nicht mehr wie frühcr - wie 

der König von PreuGen noch bis zum Ende dcs \Veltkricgcs - per

sönlich ausgeübt. Die Grundlage des Budgetrechts des ungarischcn 

P~rl.ame?ts bildet a~ch dc.:r G.-A. III vom Jahrc 1848, <lessen§ 37 dem 

M1111stenum zur Pfücht macht, einen Ausweis der Einnahmen und 

Bedürfnisse des Reichcs und für die Vcrgangenheit eine Schlufücch

nung über die von ihr gebarten Einnahmen alljahrlich dcr untcrcn 

Tafel zwecks parlamentarischer Prüfung, bzw. Genchmigung vor
zulegen. 

Ausführlichere Rechtssatzc über die Ausübung des parlamcntari

schen Budgetrechts findcn sich erst 50 Jahrc spater im G.-A. XX vom 

Jahr~ l 897 betreffend die Staats,·crrechnun~, <lessen crstcs Kapitel 

B~stlmmungen ü~er dic ~usammcnstellung d, s Staatsvoranschlags, dcs 

Fmanzgcsctzcs, d1c Vollz1chung <les letzteren, SO\\ ic dic Gcbarung <les 

Staatsvcrmögens enthalt. Für dic Ausübung dcs ungarischcn 13udgct

rechts war also bis l 897 dic seit dem Jahre 1 867 ausgcbildete Rcchts
praxis des Parlamcnts maí3gcbcnd . 

Ungarn. ha: durch die Schaffung ciner parlamcntarischen Regie

rungsform em 111 dcr ersten IIalfte dcs 19. Jh.s in den mcistcn Staatcn 

Westeuropas eingcführtes S),stcm übcrnommen. Als unmittclbarcs 

1) S. ANTON v. Vmozs1L: Das Staatsreclrt des Königniclrs U11gani, vom Sta11d

punkle de, Gesc/ric/1/e und der vom Beginn du Reiclres bis wm 7alrre rS.;S besldrm

den Landesverfassung, Pest 1865. Band III, . 3 
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Vorbild dicnte die bclgische geschriebene Verfassung vom Jahre 1831. 

ln der Ausübung dcs Rechtcs aber bildete sich in Ungarn seit dem 

J ahrc I 867 cin e sclbstandige parlamentarische Praxis heraus, dercn 

\vesentliche Phasen dic folgenden sind: 
Da das crstc Jahr, 1867, ein Rumpfjahr war, hat das Ministcrium 

den Staatshaushalt auf Grund cincr Ermachtigung, welche ihm durch 

BcschluG dcr bciden Hauser erteilt worden ist, also ohne Finanz

gcsetz, im Rahmcn cines noch von der absolutistischen Rcgierung 

aufgestcllten Voranschlages gcführt. Das Jahr 1868 begann mit einer 

für vier Monatc geltcndcn Ermachtigung dcr Regicrung zur Weiter

führung des Staatshaushaltes „nach dem bisher üblichen Verfahren"; 

diese Ermachtigung ist abcr schon in Form eines Gcsetzes crgangen. 

Dic crstc Aufstcllung eines systematischen Etats erfolgte für das 

Jahr 1868, und zwar, cntsprechcnd der pcrsönlichcn Auffassung dcs 

damaligcn Finanzministers, im N etto - System. Zur parlamcntarischen 

Etatsberatung kam es aber crst, als infolge des vorgeschrittenen 

Jahrcs und dcr Notwendigkcit eincr rechtzcitigcn Annahme des Etats

gcsctzcs für das Jahr I 869 nicht mehr gcnügend Zeit zur V crfügung 

stand. ln dicscr Lagc stcllte FRANZ DEÁK, der „Weisc dcs Vater

landes", scinen berühmtcn Antrag: da zur eingehcnden Beratung beider 

VoranschHige dic Zeit nicht mehr ausreichtc und auf diesem Wege 

dic bcidcn Etatsgcsctze nicht rcchtzeitig zustandc kommcn könnten, 

was aber ohnc Zwcifcl cin gesetz- und verfassungswidriges Versaumnis 

wtirc, sollc, um das grö6erc Übel zu vermeiden, das Etatsgesctz für 

1868 ohne dctailliertc Beratung nur in allgcmeinen Summen votiert 

\H.:rdcn; daraus könntcn kcinc nachtciligen Folgen entstehen, da das 

Etatsgesctz für 1869 ohncdies unmittclbar danach eingehend beraten 

wcrdc. Deák ging von der einzig richtigen Auffassung aus, daG das 

Parlament zur Feststcllung dcs Etatsgcsetzcs nicht nur bcrechtigt, 

sondcrn auch vcrpflichtct ist. Das IIaus hat nicht das Recht, dic 

rcchtzcitigc Annahmc des Gcsctzes zu vcrsaumcn, cs ist aber unbe

dingt dazu bcrcchtigt, dic Art und Wcisc scincr Beratung zu bestim

mcn. Da dcr Voranschlag rcchtzcitig vorgclcgt, ja auch von der 

Kommission dcs Ilauses beratcn wor<len ist, kaon das Haus nicht 

umhin, cin Etatsgesctz, in wclchcr Form immer, :mzunchmen, wcil 

eine cinfachc Ermüchtigung dcs Ministcriums durch cin Indemnifats

gcsctz der Fcststellung des Etats nicht glcichkommt. ln dem Augcn

blick, in \\elchcm das Ilaus in dic Lagc kommt, das Etatsgcsctz fest

zustcllcn, ist jedcs an<lcrc V crfahrcn als dic Feststellung verfassungs

widrig gcwordcn. Dicscn Standpunkt hat auch das Parlament 

angcnommen, und so cnthalt das crstc ungarische Budgctgcsetz: 

G.-A. XXVIII vom Jahrc 1868 die Staatsausgabcn, infolgc dcs Netto

Systcms ohnc dic Staatscinnahmen, nur nach Kapitcln (Ministcrien usw.) 
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detailliert. lm Appropriationsparagraphen sind alle jcnc Gesetzartikel 
aufgeführt worden, welche sich auf dic zur Deckung dcr Staatsausgaben verwendbarcn Staatseinnahmen beziehcn. 

Der G.-A. L vom Jahrc 1868 - betreffend den Staatsctat für das Jahr 1869 - cnthalt dcn ersten vollstandigen Etat, und zwar in dem seither beibehaltcnen Brutto-System. Sein Aufbau, welchcr scitdcm traditionell wurde, ist folgender: ~ 1 sctzt fest und bcwilligt den Endbetrag dcr ordcntlichen und aul3erordentlichcn Ausgabcn für das Jahr. -~ 2 enthalt die Auftcilung der Ausgabcn nach Kapitcln, Ti tein und 
Paragraphcn, § 3 die gesonderte Angabe aller ordcntlichcn und au13crordentlichcn Einnahmen, § 4 zicht dic Dilanz und trifft Bestimmungcn 
zur Deckung dcs Defizits, bzw. zur Verwcndung dcs ctwaigcn Überschusscs. ~ 5, welcher lüiufig als dcr wcscntlichste für das Budget
recht des Parlamcnts angcschcn wird, crm:ichtigt das l\Iinistcrium, die im S 3 aufgezahlten Einnahmen flü 'ig zu machcn, und bcwilligt 
für das Etatsjahr ausdrücklich die in den verschiedcncn Gcsetzen [welche hier bis zum Jahrc I 880 taxativ, se1tdem nur nach <len vcr
schiedencn Arten aufgczühlt wcrdenJ normierten ordentlichcn Ein
nahmen. Das ist dcr in Ungarn sogen. Appropriationsartikel. ¾ 6 cnthielt die bis zur Ietztcn Zeit immer_, obgleich nur in beschcidencm Mal3e, taxatív bcwilligten Krcditi.ibertragungen [ virements J auf anden' 
Postcn einzelncr Titel, und zum Schlu13 betraut ,' 7 dcn Finanzministcr mit der Vollziehung des Gesetzes. 

Der § 37 des G.-A. III vom Jahre 1848 cntschcidct dic Frage nicht, ob der Etat in der Form cines Gc ctze oder cincs Parlamcntsbcschlusses festgesctzt wcrdcn soll. Die Praxis gestaltetc sich abcr 
derart, dal3 cs in Form cincs Etatsgesctzcs geschieht, was dic Sank 
tionierung seitens des Königs involvicrt. Diese Praxis, <lal3 auch der 
König, der cin dem Parlament gleichge telltcr Faktor dcr gesetzgebenden Gcwalt ist, auf diese \\Teisc am Budgetrccht teilnimmt, 
dürfte mit Rücksicht auf die fri.ihere verfa sungsm~Wigc Lagc, als cr das Recht ausschliefüich ausübtc, eingcführt wordcn sein. 

Bci dcr Parlamcntsbcratung des Etat für das Jahr 1870 hat sich dic seitdcm bcfolgtc Ordnung dcr Dudgctbcratungen ausgebildct. Da Abgeordnetcnhaus, wclchcm dcr au führliche Voranschlag <les Staats
haushalts vom Finanzminister im Druck \'Orgclcgt \\ ir<l, \veist ihn scincr meistcns aus 30 l\1itglicdern bcstehenden Finanzkommission Z\\ ccks Pri.ifung und Berichterstattung zu. Der Bericht <lcr Kommission wir<l 
vom Hauptrefcrenten dem Plenum unterbreitet, wo cr cincr allgcmcincn und eincr dctaillicrtcn Dcbattc unterzogen wird. , ~ach dcr dctaillicrten 
Debattc wcrden allc Postcn dcr Ausgaben und der l<..innaluncn gcsondert \'Otiert. Dic l\Iitglicder des Hau e habcn das Recht, dic 
Herabsetzung, Strcichung odcr Erhöhun.-r der einzclnen Postcn, wie 

í 
auch dic Aufnahme ncuer Posten vorzuschlagen. Nach Annahme des 
ausfi.ihrlichen Voranschlags durch das Abgeordnetenhaus unterbreitet 
die Finanzkommission, bzw. seit dem Jahre 1875 der Finanzminister dcn Entwurf des Finanzgesetzes, <lessen Inhalt oben schon mitgeteilt · wurde. Das Finanzgesctz enthalt wcniger Einzelheiten als der ausführliche Voranschlag: es werden nur dic Kapi te!, Titel und Para
graphcn aufgenommcn; lctztere abcr bei mehreren Titeln, sowie dic ziffcrnmi.ifüg gesonderten Untcrabteilungen bei allen Paragraphen we_g
gclasscn. Dieser Gesctzcntwurf wurde wiederum von dcr Komm1ssion und dem Plenum in drcifacher Lesung behandelt und danach dem 
ilfagnatcnhaus übcrwiesen, wclchcs sich aber mit dem ausführliche~ V oranschlag nicht befafüe, sondern unmittelbar den Entwurf des Fmanz
gesctzcs einer Beratung untcrzog. ln bezug auf das Budgetrecht bestand 
sonst kcin Untcrschicd z\vischcn dcn beiden IIausern des Parlaments. 
Zur Zcit hat Ungarn laut G.-A. I vom Jahrc 1920 eine aus einem Hause bcstehende Nationalversammlung, welche das Budgetrecht so ausübt wic das ehcmaligc Abgcordnctcnhaus. 

Die Hausordnung dcs Abgcordnctcnhauses hat scit dem Jahre 
1913 Sonderbcstimmungcn für dic Beratungcn des Etatsgesetzes sowie 
dcr Indcmniti.itsgesctzc, untcr andcrcm dic cloture, sowic, dem eng
lischcn Beispicl folgcn<l, dic guillotine eingcführt, dic Nationalversammlung hat abcr dicse Sondcrbcstimmungcn nicht übernomm~n, sodaG jerzt für diese Verhandlungen <lic gewöhnliche Hausordnung g1lt. 

Die Konstruktion dcr Finanz- und Indemniti.itsgesetze wurde all
mi.ihlich crweitcrt. Es kam zucrst 1m Jahre 1892 vor, dal3 in das 
Finanzgesetz cin ncucr Artikcl aufgenommen wurde, <lessen Geltu?gsdauer abcr nur bis zum Endc dcs Etatsjahres reichte. Er betraf emen 
Zuschlag zu den Bcamtcngchaltcrn, da der Gesctzentwurf über die 
Gehaltscrhöhung dcr Staatsbcamten vom Parlament vor d~r Annah_me <les Etatsgcsctzcs nicht verabschicdet wordcn war. Dcrart1ge Bcstlm
mungcn kommcn auch in spatcrcn Ermachtigungsgcsctzen vor. 

Inzwischcn kam dcr G.-A. XX vom Jahre 1897 betreffend dic 
Staatsverrcchnung zustandc, welchcr, wie gcsagt, ausführliche Bestim
mungcn über Inhalt und Form der Ermachtigungsgcsetze enthal_t. 
1 rotz<lem crcigncte cs sich kurz danach, am I. Januar 1899, daB d1e 
gesctzliche Ermachtigung der Rcgicrung zur Weiterführung <les St_a~tshau haltcs crlosch ohne durch cin neucs Finanz- oder Indemmtats
gesetz crsctzt wordcn zu sein, mit an<lern Wortcn, cs trat der ExlexZustand cin, zum crstcnmal in der Gcschichtc des ungarischen Parla
mcntarismus. Er wahrte fast drei Monatc. Die Ursache war eine 
von der Minderhcit vernnstaltcte technischc Obstruktion. 

Dcr Exlex-Zustand wicderholtc sich hishcr elfmal. Der von 1910 
daucrte andcrthalb Jahrc, in dcn lctztcn Jahrcn, in den Zeiten der 
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Nationalversammlung, ist er beinahe eine regelmafüge Erscheinung ge
worden, obgleich jetzt dic Ursachc nicht in dem böswilligen Benehmen 
~er Opposition, sondern in der W eitschweifigkeit der Debatten, das heifü 
m der schlaffen Hausordnung zu finden ist. Insgesamt sind bisher mehr 
als fünf Jahre im Exlex-Zustand verflossen. 

Auch die andern Jahre hatten ihre Unruhen. Seit 1867 ist das 
Etatsgesetz nur neunmal rechtzeitig zustande gekommen, und es sind 
81 Indemnitatsgesetze entstanden. 

Diese Verhaltnisse bcweisen die Krankheit <les Parlamentarismus 
das Nachlassen seiner Arbeitsfahigkcit und seines Pílichtgefühls gegen~ 
über dem Volke. 

Als unmittelbare Folge dieses Zustandes bildete sich die Praxis 
heraus, Fragen, deren Regelung der Gesetzgebung vorbehalten war, bei 
denen aber die Votierung eines entsprechenden selbstandigen Gesetzes 
wegen der unberechenbaren Tatigkeit des Parlaments nicht zu erwarten 
war, ín die an Termine gebundenen Etatsgesetze aufzunehmen um 
auf diesc W cise ihre gesetzliche Regelung zu erreichen. Es \~urdc 
~nsbesondere seit der Ernennung der ersten sog. Koalitionsregierung 
1m Jahre 1906 üblich, immer mehr Bestimmungen, welche mit der Er
machtigung nur in lockerem oder gar kcinem Zusammenhang stehen 
~md _deren Gültigkeit von der Dauer der Ermachtigung unabhangi~ 
1st, m das Etatsgesetz aufzunehmen. Diese Praxis wurde scit Aus
bruch <les Krieges auch auf die Indemnitatsgesetze übertragen und hat sich stabilisiert. 

Im Jahre 1914 hat Ungarn den Deginn dcs Etatsjahres vom 
I • Januar auf den I. Juli vcrschoben, um durch besscre Ausnützung 
der parlamentarischen Arbeitszeit die haufigcn Indemnitatcn zu ver
meiden. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt, weil kurz darauf der 
Kr!eg ausbrach, und unter den politischcn und wirtschaftlichen Schwierig
kc1ten der folgenden Jahre ist kein Etat gcsetz zustande gel ommcn, 
sondern man nahm Zuflucht zu ununterbrochenen Indcmnitiitcn. 

Dre Nachkriegsjahrc habcn betreffs des Budgctrechts viel Ncues 
gebracht, was zum Teil mit dcn politi chen Urnwalzungen, zum Tcil 
aber mit der Geldentwcrtung ín Zu ammenhang stcht. 

Scit dcr am 3 I. Oktobcr 1918 au gebrochencn R evolution bis zum 
Sturze dcr darauf folgenden Rateregierung herrschten auch auf dem 
Gebicte des Staatshaushaltes gesetzwidrige und chaotische Zustande. 
Die gcgcnrevolutionaren Regierungen, d rcn Lagc sich mit der <les 
Mini~teri~rns ANDRÁSSY im Jahre I 867 vergleichcn laí3t, haben anfangs 
auf Je emcn 1\fonat, spater auf rnehrcre l\Ionate auf Grund ausführ
licher Bedarfsausweise die zur Deckung der verschicdenen Verwal
tungskosten verwendbaren Summen be timmt, und der G.-A. I v. 
J. 1920 betreffend die Wiederhcrstellung der Verfassung hat dem 
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l\Iinisteriurn für dieses Vorgehen das Absolutorium nachtraglich cr
teilt. Für die i\Ionate Februar - Juni 1920 ist ein dem Etats
gesetz für das Jahr 1868 ahnlichcs Finanzgesetz entstandcn, welchcs 
nur in Kapitel aufgeteilte Kreditrahmen festgesetzt hat.. Dcr G.-A. 
XXIII vom Jahre 1921 betrcffend dcn Etat für das EtatsJahr 1920'. 21 
ist das einzige derartige ungarischc Gesetz s~it dem Kriege: Obgleich 
auch dieses nur 8 Tage vor Ende dcs EtatsJahres promulg1ert wurde, 
war scine Schaffung notwendig, um <len Staatshaushalt und den_ Auf
bau des Staatsvoranschlages den durch dcn Friedensvcrtrag von Trianon 
auíkrordentlich verandcrtcn Verhaltnissen dcs Landes anzupassen. D~s 
war aus dem Grunde wichtig, wcil im G.-A. XX vom Jahre 1897 die 
frühcre Rechtspraxis inartikuliert worden war, wonach bei Nötigwerden 
ciner Ind'- .. : :. 'it die Regierung ín Form eincs bcsonderen Gcsetz
artikels dic Ermachtigung zu erwirken hat, ím Rahmen des letzt~n 
Etatsgcsctzcs auch weiter die Staatseinnahmen cinzuhebcn und die 
Staatsausgaben zu bestrciten. . . 

Dicsc lctztcre Vorschrift des Gcsctzes ist aber spatcr mcht nnmer be-
achtet wordcn, wodurch cinc Spaltung zwischcn dem gcschriebcnen und 
dem gcltenden Recht cntstand. Durch dic V crlangeru_ng dcr_ Gcltungs
dauer <les G.-A. XXIII vom Jahrc 1921 konntc namhch kem brauch
barcs IndemniUitsgesetz entstehen, wcil der Kaufwert der ungarischen 
Krone inzwischcn dcrmafkn gesunkcn war, daf3 die dort fcstgesetzten 
Kreditbctrügc kcineswcgs mehr ausreichtcn. Das l\linisteriu~n strebte 
anfangs die Votierung eincs neuen Etatsgesetzes an, unterbre1tetc auch 
dcr Nationalversammlung cinen ausführlichcn Voranschlag dcs Staats
haushalts; da sich aber die Nationalversammlung mit ande~n Gesctz
entwürfcn bcfafüe und sich dic wirtschaftlichen V erhaltrnssc selbst 
wahrend dcr I Icrstcllung dcs Voranschlages Wl'itcr verschlechtcrtcn, 
l·am man in <len letzten Jahrcn nicht zur Schaffung ncuer Etatsgesetzc, 
ondcrn cs wurde durch - meist sechsmonatige - Indcmnitatsgesetze 

dem :;\linistcrium die Ermachtigung ertcilt, nicht irn Rahmcn <les lctztcn 
Etatsgcsetzcs, sondern im Rahmcn dcr vom l\linistcrium dem I lause 
unterbreitctcn, von dicscm abcr der Bcratung gar nicht unterzogenen 
ausführlichcn VoranschH'igc den Staatshaushalt wciterzuführen. So hat 

13 ··· d' J 1 ' d 19"2'23 die Frmach-die Pcgicrung z. . tur 1c a 1rc 1921,22 un - -
tigung auf Grund von Voranschl~igcn erhalten, die sit: ihrcm Er~nessc_n 
nach aufgestellt hat, und dic von der Gcsctzgcbung ohne eme dte 
dnzelncn Postcn crfasscnde Dcbattc global angrnommen wurden. 

Die letztc Phase der Ent\vicl·lung cntlüilt dcr G.-A. IV vom Jahre 
1924, bctrcffend dic untcr dcr Kontrollc <les Völkcrbundes erfolgende 
Sanierung Ungarns. Dicsem Gesetz ist cinc schcmatische Zusammen
tellung dcr Staatsausgabcn und Staatscinnahmcn für dic fünf Semcster 

der Sanicrungsaktion bcigcfügt worclcn. Das Ministerium ist crmach-
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tigt worden, in dem von diesem Ge~etz aufgestellten Rahmen Monats
voranschlage festzusetzen. 

II. 
Der § 37 ~es G.-A. III vom Jahre 1848, welcher die Grundlage 

des parlamentanschen Budgetrechts bildet, verpflichtet das Ministerium 
~ugleich, alljahr_Iich dem Parlament eine Schlufüechnung über die von 
1hr gebarten Emnahmen zu unterbreiten. Somit bildet dieser Para
graph_ auch die Grundlage des parlamentarischen Kontrollrechts. Die 
~ngansche ?esetzgebung war sich also ,·on Anfang an im klaren dar
uber, daG 1hr Budgetrecht ohne das Recht auf eine entsprechende 
Kontrolle wertlos ist. 

lm Jahre I 848 ist, wie gesagt, kein Etatsgesetz zustande gc
ko_mmen, so k~nnte ~elbstverstandlich auch rnn Staatsschlufüechnungen 
keme Rede sem. D1e Ausübung dieses Rechtes setzte erst nach 186M . D . I 
em. ann machte s1ch aber sogleich die 1 Totwendigkeit einer ober-
sten Kontrollbehörde, welche auch zur VerfasstÍng der StaatsschluG
rechn~mgen berufen ist, fühlbar. So kam cs zur Errichtung des königl. 
unganschen Obersten Staatsrechnungshofes durch den G.-A. XVIII vom 
Jahre 1870. Dic Schlufüechnungen für das Jahr 1869 waren dic crsten 
welchc von _ihm geprüft, und diejenigen für das Jahr 1870 dic ersten: 
welche von thm verfafü worden sind. ln der Z" ischcnzeit, also in dcn 
J~hren 1~~7-~869 sind die Schlufüechnungen von einer im königl. ung. 
Fmanzmm1stenum aufgestclltcn Zcntralbuchhaltungsabteilung zusammcn
geste_llt ,.,,·or~en. Diese Lösung konnte aber nicht befricdigcn, weil dic 
Abteilung cmcm Mitglicde dcs zu kontrollierenden Ministeriums untcr
stellt war. 

Die Rcchtspraxis bctreffend dic V crfassung dcr Staatsschlufüech
nungen hat sich auch in den diesbczüglichen° Parlamcntsbeschlüssen 
herausgebildct, und auch hier ist das Gewohnheitsrecht crst nach 
Jahren, im G.-A. LXVI vom Jahre 188o, inartikuliert worden. Dicsc 
~echts?.raxis des Parlaments hat aber ihre Bedcutung auch spatcr nicht 
cmgebufü, so daG cs auch hier wie beim Budgctrecht vorkommt, dag 
das geltcnde Rccht vom geschriebcncn Recht abwcicht. 

Der Staatsrcchnungshof ist vom Mini terium vollkommen unab
hangig und sein Prasident nur dem Parlament vcrantwortlich. Dic 
b_ciden Hauser dcs Parlaments, jctzt dic T ationalversammlung, haben 
eme besondcrc Schlufüechnungskommission. Das Plcnum cntscheidct 
nach uncingcs~hranktcr Dcbattc über die Ertcilung odcr V crwcigcrung 
des Absolutonnms fiir das Ministcrium Der dicsbczüRliche BcschJug 
?es Abgeordnetcnhauscs ist zwecks Zustimmung dem Magnatcnhause 
u?crsandt worden. So ist also das Gewohnhcitsrecht entstandcn, daG 
dte Staatsschlufücchnungen durch übereinstimmendc Beschlüssc der 

l 1 

bciden Hauser des Parlaments, bzw. jctzt durch BeschluG der National
versammlung verabschiedet wcrden, jcdoch dem Staatsoberhaupt nicht 
unterbreitet wcrden, so daG lctztcres sich an dicsem Recht der Gesetz
gebung nicht bcteiligt. Auf Grund dcs § 37 des G.-A. III vom Jahre 1848, 
wclcher die Frage des Budgetrechts und der Schlufüechnungen voll
kommen gleichmafüg rcgelt, hat sich also eine abweichende Praxis 
entwickelt: dcr Etat wird in Form cincs Gcsetzes unter Mitwirkung 
des Staatsoberhauptes fcstgcstcllt, dic Schlufücchnungen aber werden 
durch ParlamentsbeschluG ohnc l\fitwirkung des Staatsoberhauptcs er
ledigt. Auf diesen Untcrschicd wcrden wir noch zurückkommcn. 

Sooft die Tatigkeit des Parlamcnts odcr der vollziehenden Gewalt 
durch au~cre odcr innere Ursachen gehemmt wird, hat das einc Rück
wirkung nicht nur auf das Budgetrecht, sondern auch auf das Recht 
betreffend die Schlufüechnungen. Indem wir die Schwierigkeiten und 
die Arbeitsmehrung, welchc durch die haufigcn Indemnitatcn dcr Buch
haltung und der damit zusammcnhangcndcn Schlufüechnungen ent
stehen, übergehen, können wir nicht umhin, auf die Folgen der Exlex
Zustünde uncl dcr durch den \Veltkrieg vcrursachtcn Arbeitshaufung 
hinzuwciscn. Dic Staatsschlufücchnungcn für das Etatsjahr 1915/16 
sind dic lctztcn, welchc vom Staatsrechnungshof, wcnn auch mit einer 
mehrjahrigcn V erspatung, so doch in der üblichen F orm verfafü und 
dem Parlament vorgelcgt wcrdcn konnten. Die Rückstandc der letztcn 
Kricgs- und dcr Nachkriegsjahrc konnten abcr nicht mchr bewaltigt 
werden. Durch dic V erstümmelung <les Landes ist cin groGer Tcil 
dcr Rechnungcn vcrlorcngcgangcn, übcrdics wurde wahrend der 
Rernlution und dcr Ratcrcgicrung cin bctrachtlichcr Teil dcr Büchcr 
und sonstiger Rcchnungen vcrnichtet. Um die Ordnung wicderherstellcn 
zt1 könncn, sind auGerordcntlichc l\laGnahmcn notwcndig gewordcn. 
Die Gcsetzgcbung vcrfügtc, daG vom Etatsjahre 1916/17 ab bis ein
'>chlicfüich dcs Jahres 1921122 anstatt der rcgelmafügcn StaatsschluG
rcchnungcn sog. Anweisungsausweisc zusammcngcstcllt werdcn sollen, 
und zwar für solchc Zcitabschnittc, wclche dic V erantwortung dcr vcr
schiedcnen revolutionarcn Rcgierungen klar erkcnnen und bcurteilen 
lasscn. Diesc Auswcisl' wcichen von dcn rcgclmafügcn Schlufücch
nungcn hauptsachlich in dcr IIinsicht ab, daG sic sich mit dem Aus
wcis der Anweisungen und dLr Solleinnahmen bcgnügcn und auf dcn 
Ausweis dcr Abstattungen und dcr Aktiv- und Passivrcste verzichtcn. 

Infolge <les Umstandcs schlieG!ich, daG, wic unter I gesagt, in 
dcn lctzten Jahrcn bci Indemnilatcn einc Ermlichtigung <les l\Iinistc
riums zur 'vVeitcrführung <les Staatshaushaltcs nicht im Rahmcn <les 
lctzten Etatsgcsetzes, sondcrn im Rahmcn der vom Ministcrium vor
gelegtcn Voranschfagc crtcilt wird, könncn dic vom Etatsjahrc 1921 122 

ah wieder zt1 wrfassendcn rcgclmtifügcn Staatsschlnfücchnungcu in 
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diesen Übergangsjahren nicht auf einen Verglcich mit eincm Etats

gesetz, sondern nur auf den V ergleich mit diesen Voranschlagen ein

gestellt werden. 

III. 

Die Staatsverrechnung bildet eine organische Erganzung des Budget

rechts und des Rechts der parlamentari ·chen Kontrolle. Die V errech

nung ist aber auch fi.ir die Verwaltung unentbehrlich und davon un

trennhar. 

Das heutigc ungarische Staats\·errechnungssystcm ist einc Weiter

bildung dcs vor dem Jahre 1848, vorwiegend unter östcrrcichisch('m 

Einflu~, cntstandencn Systems. \Vührend also Ungarn das Budgct

recht mit dem Systcm des Parlamcntarism · s dem französischen Bei

spiel folgend eingcführt hat, hat sich Ungarns St1atsvcrrcchnungssystcm 

infolge Ungarns Verbindung mit Östcrrcich, wclchc auch cinc An

naherung in Verwaltungssachen mit sich brachte, aus der Übernahme 

des österreichichen Systcms cntwickelt. lm Jahre 1848 wurdc das 

Gewicht auf die politische Umstcllung gelegt, und das Verrcchnungs

system blieb einstweilen unhcri.ihrt, umsomchr als auch cin guter Tcil 

der Buchhaltungsbeamtcn übcrnommcn wurdc, dic im Falk der Bci

behaltung des altcn Systcms dic bestcn Dienstc lcistcn konntcn. lm 

Jahre I 867 wicderholtc sich ungefahr diesclb, Situation. Dann hat 

aber der königl. ung. Finanzminister auf Grund cincr königlichcn V cr

ordnung cinstweilige Vorschriften für dic taatskasscn und dic Buch

haltungcn erlassen. Auf diesc \Vcise md dic dcr selhsUindigcn staat

lichen Einrichtung und dcr clamaligcn Lagc <les Staatshaushaltl's an

gemesscnen Vorschriftcn vom 1. Januar 186,' cingeführt wordcn, und 

damit setztc dic autonome Entwicklung de: un~arischen Verrechnungs

systcms cin. Zu cincr gcsctzlichcn Pcgelung dcs Gcgcnstandcs ist l'S 

crst im Jahre 1897 mit der Annalune dc G.-A , •. • bctrcffrnd dic 

Staatsverrcchnung gekommcn; dicscs Gc etz ist aber scitdcm durch 

verschicdenc Novellen abgcanclert wordcn. Die Entwicklung strcbte vor 

I 897 nach bestmöglichcr Sichcrung dcr parlamentarischcn Kontrollc, 

seit I 897 hingegen nach be. S( rer Anpa ung an dic n 'Ul rcn Erforcler

nissc dcr V crwaltung. 

Ungarn hattc scit mehr als cmem h bcn Jahrhundcrt cin cinhcit

lichcs Kassensystcm. Es bcstand darin, daG dic Staatskasscn - \'ot 

dem FricdcnsschJug waren es 322, cit den Geh1ctsal>trcnnungcn 130, 

also ungcföhr für jcclcn Kreis jc eine - für allc Anwcisungslwhünh n 

zahlcn konntcn und mit der Gcbarun<T aller staatlichen Einnahmen, 

und nur diescr, bctraut warcn. 11 \\ar n dcr Zentralstaatskas e 

unterstellt, welchcr sic ihrc l'bcrschü e abzuführcn hatten und nm 

welcher sic nötigenfalls V crHige erhicltcn. Die e yskm ist wahrcncl 
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<les Absolutismus in den fünfzigcr Jahren ín allen Habsburger Landern 

eingcführt worden und hat sich in ~ngarn auch ~ach I 867 b:hau?tet'. 

obgleich die wciterc Entwicklung m Ungarn seitdem auch m d1ese1 

Hinsicht selbstandig war. 
In dcr neuestcn Zeit ist aber auf dicscm Gcbicte cinc grundlegende 

Anderung eingetrctcn. Vom r. Juli 1924 a~, also scit Beginn der 

sog. Sanicrungsperiode, ist die ganzc staatltche. Kasse~cbarung von 

<ler königl. ung. Postsparkassc übcrnommcn, samthchc ~mnah~_en und 

du Kasscnvorrat dcs Staates abcr sind der zur selbcn Ze1t gegrundeten 

Ungarischcn Nationalbank als Kontokorrentguthaben übcrwiesen worden. 

Scitdcm fungicren die bisherigcn Staatskasscn nur mehr als _Steue:

amter, als dic nicclrigstc Stufe dcr Finanzverwaltung, und smd mit 

der Bemcssung und Vcrrechnung dcr Staatscinnahmen betraut, Ba:

einzahlungen dürfen sic abcr nicht mehr entgegennchmc~, sondcrn dte 

Steucrzahlcr haben unmittclbar bci clcr Postsparkassc emzuzahlen. 

Diesc ticfgehende Umbildung dcs Kasscnsystcms hattc eine R~ck

wirkung naturgcmiW auch auf das V errechnungssystcm, wclches thm 

angcpafü wcrdcn mufüe. Da abcr das Staatsvcrrechnungsgcsetz aus 

dem Jahrc -192.f schon mchreremal ~it. O\ellcn clurchbroch_en und --1 
auch in andcrcn Punkten reformbedurft1g war, hat das Sameru~gs

gesctz untcr ancleren dem ?.Iinisterium erteilte~ wei:gehendcn Ermac~

tigungen dem Finanzminister clic Macht crtc1lt, dtc ganze Staatsve1-

reclmung im Einvcrnchmcn ,nit elem Pdisidentcn des Staatsrcchnungs-

hofes im V crordnungswcgc ncu zu rcgeln. 

IV. 

Dic Kenntnis diescs geschichtlichcn W crdeganges ist zum Ver

sfanclnis e.les ungarischcn Budgctrcchts uncntbehrlich. Die juristische 

ratur dcs ungarischen Etatsgesetzcs und die Bedeutung des Budget

rcchts ist sonst nicht richtig zu bcurtcilen. 

Bczüglich dcr juristischcn Natur clcs Etatsgesetzes harrcn vier 

Fragcn clcr Aufklürung: I. dcr ausführlic~1c. Staatsv~ranschlag,_ -~· das 

Etatsgesetz sclbst' oder dic sog. Appropnat1on, 3. d1e Inclemmtat und 

4. dcr Exlex Zustand. 
Dcr ausfi.ihrlichc Staatsvoranschlag ist dic Zusamrnenstcllung des 

Arbcitsprngramm-; dcr Pegicrung und dcr zu crwarten~~n st_aatlichen 

Ausgabcn und Einnahmcn in cincr elem Parlament Ube:·5icht und 

Kritik erlcichtcrndcn Form. Da clcr Ausdruck dcr Abstchten des 

Ministcriums sich auf einc Fragc bczieht, dcrcn Entschcidung au~er

l1alb seiner Kompctcnz liegt, kann das als cine Vorarbcit zu den ~e

ratungcn des Parlamcnts betrachtet \,erden, wclcher selbstverstandhch 

kcinc juristischc Bcdcutung zul·ommt. 
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Die juristische Bedeutung knüpft . l 
den kompetenten Willen d G . sic l an das Etatsgesetz, welches 

. er esetzgcbung tl --it I . 
dte staatlichen Ausgaben und Einnah ~n la · ? d1csem sind 
Herkunft gemaG in genauen Bet .. men rhrer Bcstrmmung, bzw. 

. rauen aufg „hit z . l 
gaben und den Einnahmen besteh~ . d h eza . wrsc ien den Aus-
ersteren von den Entschr n Je oc der Unterschied, daG die 

Iewungen der Behörde d" I 
meistens vom Verhalten de St b .. n, te etzteren aber r aats urgcr abh .. · · . 
gaben können demnach vom Staat i . . < • ang'.g smd. Dte Aus-
befolgt werden D k.. . d ng1ert, dte Emnahmcn aber nur 

· arum onnen dte A b · -1 wenigstens ihrer höchsten G usga en m I irem Bctrag oder 
E . renze nach genau .. 1 mnahmen nur auf Grund d E f h angesetzt, wa irend die 
nahernd veransch!agt werden_er r a rung und der Ka!kulationen an-

Das Etatsgesctz cnthalt ferncr auG 
gaben und Einnahmen auch d" E .. er. der Fcstsetzung der Aus-
ihrer Vollziehung und d b"lrde rmachttgung des Ministcriums zu 

, as l et dcn Kern d n d 
Parlaments. Dic Detaillierung und ·tt -ir cs u gctrcchts dcs 
gaben und Einnahmcn di z1 crnma ige Festsetzung der Aus
fang der Ermachtigung enen abucl~ nur dem Zwcckc, Inhalt und Um-

. genau estrmmen zu können 
Dic letztere hat abcr verschicdcn s· . . 

rechtlich verbindlichen Au b d" en t~n Je . nachdcm, ob von 
S sga en IC Redc 1st (w, ' B z· taatsschulden Gehaltern d B e z. . mscn der 

' er camtcn etc) oder v 1 G zu übernehmendcn Ausgab n· . on naci utdünken 
<len Einnahmen wclche en.T ·11eser _ünterschied besteht auch unter 

' zum c1 unm1ttelb f G befchls automatisch (wie d" . . ar au rund <les Gesetzes-
b ic me1stcn mdirckten Stc ) 

a er nur auf Grund ciner \V"Il . ki·· ucrn ' zum Teil . fi" ' enser arung dcr Vc . lt b 1 .. em ic13en (wie bei dendi ·kt S . rwa ungs e iorde . re en tcuern dte Deme 1)) D" ttgung bezieht sich bci all . A b . ssung · re Ermiich-
zahlung bzw. Annahme b c? d usga ehn und -~mnahmen auf ihre Aus-
A ' e1 en nac Gutdunke „b } 

usgabcn und den durch cinc \Villens ·ki„ n zu u crne unenden 
cntstehendcn Einnahmen b l c1 ~nmg der Verwaltungsbchörde 

n·, . . . a er auc i auf ihre Bcgründung. 
re Junstrschc Bcdcutung dc E .. l . 

riellen Sinne daG da tr . . r ' rmac itigung bedeutct ím mate-
jhm die ErU:achtigu~; ,i~111~::1~1~1~ für ~cin e I Iandlung~n, zu wclchen 
nachtraglich zu hü1er . .· ·t· I gesetz rm \'Oraus ertetlt worden ist, 
. '- JU11s 1sc 1cn (d h , ·· 

hchen) V crantwortun ' ez ' . . ,; crmogens- oder strafrecht-
politisch und rcchnunggs!ü~!~n werden kann. Es haftct dafür nur 

Für IIandlungen dic g 1 Ib d -
gcsetzes ]. ' au er ia er I~rmiichtigung, des Etat 

icgen haft t d 'I . s-D ·1 b . ' e as H m1stcrium nachtriiglich auch . . . } as g1 t c1 Weitcrführun . d S e JUnst1sc l. 
für allc Ausg b . g cs taat. haushaltes im Exlex-Zustand 

a en und Emnahmcn od b · • } ' cr et 1 ac ltrags- oder aufkr-

1) S. FLEINER, Insltt11!io11en du deutsc!tm 1~ !.'' ' 
S. 17 1 ff. · erwa ,1111gsrec,1ts, 3. Aufl. 1913 • 

ordentlichcn (im Voranschlag nicht vorgesehcncn) Krediten betreffend 
diese Ausgaben. Diesc letzteren Überschrcitungcn des Etatsgesctzes 
solltcn verfassungsmafüg durch Bewilligung eines Nachtragsgesetzes 
stattfinden, in Fallen dringender Notwendigkeit, und das ist die Rege!, 
kann ein Nachtragskredit in Gema6heit des Staatsverrechnungsgesetzes 
nach vorheriger Zustimmung des Finanzministers unter gcmcinsamer 
V crantwortung dcs Gcsamtministcriums eröffnct werden. Das Mini
sterium kann das Absolutorium für seinc wirtschaftlichen Handlungen 
im Exlex - Zustand in besondcrem Gesetz, für die Nachtrags- und 
au6erordentlichen Kredite im Rahmcn der Staatsschlufüechnungen er
halten. 

Für die Wciterführung des Staatshaushaltcs im Exlex-Zustand 
mu6 das Ministerium das Absolutorium durch cin Gesetz erhalten, 
wcil cs durch die Einzichung und V crwendung der nicht bewilligten 
Einnahmen dcs Staates einc gesctzwidrige Handlung begangen, fun
damentalc Bcstimmungcn dcs Staatsrechts vcrletzt hat, und cs steht 
daher untcr allcn Rechtsfolgcn dieses Vorgehcns, solange es von der 
Gcsetzgcbung sclbst davon nicht befreit wird. Aus diesem Grunde 
solltc auch das Absolutorium für die Staatsschlufüechnungen immcr in 
F orm cin cs Gesetzes crtcilt wcrdcn, und man mu6 cs als unlogisch 
bezeichnen, da6 sich dicsbezüglich von Anfang an einc abweichcnde 
Praxis cntwickclt hat. 

Gcma~ dcr unganschen V crfassung gilt als Gesetz, was von dcr 
Gesetzgebung (König und Parlament gcmeinsam, heute dic National
vcrsammlung allein) in Form eines Gesetzes gegeben worden ist. 
Unter den ungarischcn Gesctzcn gibt es keinen verfassungsmafügen 
Unterschied. Es gibt kcin Gcsctz, desscn Zustandekommen oder Ab
andcrung bcsonderen Vorschriftcn untcrlage. Dic Katcgorie dcr Grund
gcsetze ist in Ungarn unbekannt. lm ungarischcn Rccht ist auch der 
Untcrschicd zwischen Gesetz im formellcn und im matcricllen Sinn 
unbekannt. Dic Etats- und IndemniUitsgcsctzc sind also in juristischer 
J·Iinsicht dcn andern Gesetzcn vollkommcn gleichgestellt. Dic Eigcn
tümlichkcitcn dcs Etatsgesctzcs bcrührcn seine juristischc Natur nicht. 
DaG die Rcchtskr:i.ft des Etatsgcsctzes von dcr andercr Gesctze nicht 
abweicht, erhcllt am bcstcn, scitdem ín dic Etats- und Indcmnitats
gcsetzc allcrlci bcsondcrc Bestimmungen aufgcnommcn werdcn. Am 
Endc <les Ermachtigungtcrmins trctcn namlich nur die darauf bezüg
lichen Artikel <les Gc~etzes aufkr Kraft, wahrcnd dic übrigcn Artikel 
\\'ic anderc Gcsetze ihrc Rechtskraft wcitcr bchalten. 

Dic Rege! ist also, da~ von der Gcsctzgcbung cin Etatsgcsetz vor 
Bcginn <les Etatsjahrcs geschaffcn wird, wodurch sic ihrcn Willcn be
züglich <les Staatshaushalts für das beginncnde Jahr der vollziehenden 
Gcwalt vorschrcibt. \\1ic aber untcr T dargelegt worden ist, kann 
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die Regel sich nur sclten durchsetzen, in der überwiegenden l\lehrzahl 
der Falle kommt cs zu Indemnitaten, ja sogar Exlex-Zustanden. 

Die juristische Natur <les Indemnitatsgesetzes hat in der Theorie 
keine von der <les Etatsgesetzes abweichenden Züge. Sein Wesen ist 
ebenfalls die Erteilung einer Ermachtigung an das Ministerium zur 
Anweisung der Staatsausgaben und zur Einhebung, bzw. Eintreibung 
der Staatseinahmen. Ein Unterschied besteht gewöhnlich nur darin, 
daG die Dauer der Ermachtigung von der des Etatsgesetzes abweicht, 
und daG die Festsetzung der Summen nicht direkt, sondern unter 
Hinweis auf ein früheres Gesetz Jeschieht. Ein Unterschied aber ist 
von grundsatzlichcr Bedeutung, daG namlich in dcn letzten Jahrcn 
dic lndcmnitatcn auf Grund der vom 111inisterium vorgclegten neucn 
Voranschlage und ohne Beratung über die einzclncn Postcn in Bausch 
und Bogen voticrt wcrden, wodurch das Rccht, den Etat fcstzusetzcn, 
cigentlich in die Hand des :\Iinisteriums übergcht. 

Ein lndemnitatsgesetz ist immer unvortcilhaft. Wcnn, wic bisher, 
dic Ermachtigung sich auf cin frühcres Etatsgcsctz bezieht, so wird 
das Recht der Gesetzgcbung gewahrt, abcr cs lcidct die V crwaltung, 
weil der Rahmen des V orjahres dcn gcanderten Aní ordcrungcn nicht 
mehr genügt. \,Venn andererseits die Erm~ichtigung auf Grund cincs 
neuen, aber nicht durchberatenen Voranschlagcs ergeht, so wcrdcn 
die lntcressen der Verwaltung und dcr Regicrung gewahrt, dic Rechtc 
dcr Gesetzgebung jedoch stark beeintrachtigt, da ihre Mitwirkung zu 
einer Formalitat herabsinkt. 

Diese Nachteile machen sich im Falle eincs Exlt'x-Zustandcs in 
erhöhtem MaGc gcltend. Diescr ist kein juristischer Bcgriff. Er be
deutet eben den Mangel an gesetzhchcr Ermachtigung. Dicscr l\langel 
kann auf zweifache Wcise entstchen. Einmal dadurch, daG clic Gesctz
gebung die Annahme dcs Staatshaushaltsrnranschlages vcrwcigert, was 
aus mannigfachen Gründcn geschehcn kann, zwcitcns dadurch, daG, 
obwohl die Gesetzgebung, odcr wenigstens dic l\lchrhcit des Parlaments, 
Verwcigerung nicht beabsichtigt, die neuc Erm~ichtigung dennoch in
folge irgendwelchcr Umstandc nicht rechtzcitig zustandc kommt. Dic 
beidcn Ffük sind wcscntlich verschieden. 

Der erstc kommt in dcr Geschichte <les ungarischcn Parlamen
tarismus nur einmal vor. Dem auí3erparlamentarischcn l\Iinistcrium 
des Gcncrals Baron FEJÉRVARY i t durch BcschluG des Abgeordneten
hauscs vom 21. Juni 1905 nicht durch Abwcisung cincs Ermachtigungs
voranschlages, sondern durch Annahme eincs besonderen Antrages 
verboten worden, die Ausgaben des taatcs zu leistcn und scine Ein
nahmcn einzuhebcn; aber ohnc Erfolg, und cs ist trotzdem nicht zu 
Repressalien gekommen. Das folgcnde :\1inisterium konnte nicht um
hin, vor seiner Ernennung die Bedin6ung <les Künigs anzunchmcn, da6 
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die Mitglieder des Ministeriums Fejérváry wegen ihrer Amtshandlungen 
nicht in Anklage versetzt würden. Das Parlament mufüe sich also damit 
bcgnügen, falls es keinc neue schwere Krise heraufbeschwören wollte 
das Vorgehen des Ministeriums Fejérváry zu brandmarken als eine~ 
fundamentale Bestimmungen der Verfassung verletzenden Unfug. So ist 
kcin juristischer Prazedenzfall zur Behandlung dieser Frage entstanden. 

Der zweitc Fall des Exlex-Zustandes ist aber, wie unter I eben
falls ausgeführt worden ist, bisher zwölfmal vorgekommen. Als am 
I. Januar I 899 infolge der Obstruktion der Minderheit des Abgeordneten
hauses zum erstcn Male der Exlex-Zustand eintrat, hatte das Mini
sterium alle Folgen der entstandcnen Lage zu prüfen, um einen ent
sprechenden BeschluG fassen zu können. Es standen sich zwei Alter
nativen gegenüber. Auf der einen Seite die Gefahr einer verhangnis
vollen Desorganisation im Falle der völligen Einstellung der staatlichen 
Einnahmen und Ausgaben, auf der anderen Seite die Möglichkeit, unter 
Vermeidung gesetzlich verbotener Schritte in der W eiterführung des 
Staatshaushaltes - z. B. Eintreibung nic;ht bewilligter Steuern - die 
nicht verbotenen Einnahmen einzuheben und dieselben zur Deckung 
der rechtlich gebotenen, sowie der zur Weiterführung der Verwaltung 
unentbehrlichen Ausgaben zu verwenden. Und zwar sollte das ge
schehen ohne gesetzlic-he Ermachtigung, aber in der Hoffnung, daG 
die Mchrheit des Parlaments sic-h der Notwendigkeit dieses Vorgehens 
nicht verschlicGen können und so das Ministerium das volle Absolu
torium nachtraglich erhaltcn wird. 

Das war die Lage bei Eintreten des erstcn Exlex-Zustandes. Das 
l\linisterium wahlte den zweiten Weg und legte zugleich die Gründc 
seines Entschlusses und seines Verhaltens in einem dem Parlament 
untcrbreiteten Berichtc dar. ln einem anderen Bcrichte hat der Pra
sidcnt des Staatsrcchnungshofes ausgeführt, da13 die Ermachtigung 
<les Ministcriums zwar nicht crneuert, von der Gesetzgebung aber auch 
nicht verweigcrt worden ist. Es hat also auf eigcne V erantwortung 
die Geschafte wciterzuführen. Der Staatsrechnungshof wird daher, da 
cr dem Parlament gegcnüher nicht nur für gcsetzwidriges Vorgehen, 
sondcrn für jede Versaumnis verantwortlich ist, die Kontrolle mit cr
höhtcr Sorgfalt fortsetzen Als Vertrauensorgan der Gesetzgebung 
kann er die Kontrolle dcr Finanzgcbarung des Landes för keine 
l\Iinute aussctzcn, am wenigsten zu einer Zcit, da das Ministerium ohnc 
gesetzlichc Ermachtigung auf eigene Verantwortung vorgeht. Das 
Ministerium hat das Absolutorinm in der Tat nachtraglich, im G.-A. I 
vom Jahre 1899, crhaltcn. 

Bei dcn spateren Exlex-Zustanden haben die Regicrungen die 
Unterbreitung eincs ahnlichcn Berichtcs untcrlassen, ihr Vorgehcn und 
das Absolutorium ist im wesentlichcn dassclbe gcbliehcn, so da13 man 
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vom Entstehen eines Gewohnheit rechtc m hczng auf Jen l.!...·k.· 

Zustand sprechcn kann. 

Das Ministerium _Fejérváry und <lie revolutionaren Regierungcn 

~er Jahre 1918/19 erluelten auch nachtraglich kein Absolutorium für 

1hre Gebarungen, und darin ist in bciden Fallen cinc Verurtcilung ihrc. 

Vorgehcns durch das Parlament zu crblickcn. 

Bci dcn Exlcx-Zustandcn der letzten Jahrc hat sich aus cinem 

~ndcren Grunde dicsclbc Erscheinung gczeigt. ln dcn Nachkriegs

Jahren herrschen ohnc Unterbrechung die Indcmnitatcn welchc schon 

seit J~~ren immer auf 6 11onate und immer mit mch;· odcr wenigcr 

Verspatung zustandekommcn. Für die Vcrmeidung <licscr Exle ·

Zustandc warc „cinc lndemnitat der Indemnitiit" nötig. Da dicsc E. •le.·

Zustandc keine Folgc politischer Spannungen, sondern meistens nur 

der Weitschweifigkeit der Debatte und der Schlaffheit der Hausord

nung sind, hat man ihnen keine besonderc Bcachtung gcschcnkt und 

hat_ versaumt, in dic sic ablöscndcn Indemnitatsgcsctzc das Absolu

:or_mm für das Ministcrium aufzunchmcn. Dieser Mangcl ist abcr kcin 

Zc1:hen ?er Vcrurtcilung scitcns dcr Gesctzgcbung, sondcrn nur cin(• 

lcg1slatonsche Nachlassigkcit. 

Es blcibt noch dic Fortführung dcs "taatshaushaltes im Exlcx

Zustande zu crörtcrn. Laut dem G.-A.. • vom Jahrc 1867 „gilt dic Fcst

s~tzung dcs Etatsvoranschlages durch dic Gesctzgcbung immcr nur für 

c~n Jahr, und ohnc ncuc Festsetzung und Bcwilligung dürfen dic Stcucrn 

mcht bemessen und cingetricbcn wcrden". § 20 <les G.-A. XXI vom 

Jahrc I 886 betreffend dic l\funizipien enthalt dic aus frühcren Gcsctzen 

~bernoi:ime~e B~stimmung, daG die-elben die Rcgierungsvcrordnungen 

uber d1e ~111tre1bung der von der Gesetzgebung nicht bcwilligten 

Steuern mcht zu befolgen haben. Das ist alles, was in dcr Ge

set~samm~ung über cinen Exle. · -Zu tand zu findcn ist, auch das 

bez1eht s1ch auf die Einnahmen und enthalt kein Wort über dic 

Ausgaben. 
Das Ministerium hat dicsc ge ctzlichen Bestimmungen so ausgelegt 

daG es auch wahrend ?cs Exlcx-Zu tandes alle Ausgaben angcwiese~ 

ha_t, welchc zur Begle1chung \·on dem taat gcgcnübcr bestehcndcn 

1~nvat- oder ~ffentlich-rcchtlichen Forderungen diencn, und cs untcr

hcgt dem frc1en Ermessen der • Iínistcr zu cntschci<len, welche anderc 

A~1sgabcn als im Staatsinteres e unauf chiebbar bctrachtet und angc

w1escn werden sollcn. 

Be_züglich dcr Staatseinnahmen entbehrt das Ministerium jcdc1 

ges~tzlichen Grundlage zur Bemes ung und Eintreibung der Stcucrn 

sowic zur Verwaltung dcr Gcfall . Deshalb hat dcr Finanzministcr 

anl~131ich des ersten E. ·lcx-Zustande angcordnet, daG dic Zwangsein

tre1bung der öffentlichen Abgaben und der nach Art dcr öffentlichen 
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Abgaben einzutreibendcn staatlichen Forderungen eingestellt, die Ver

anlagungsvorarbeiten und dic Ma!3nahmen zur Sicherung der Staats

cinnahmcn aber fortgcsctzt, sowic alle zur Begleichung direkter oder 

indirekter Stcucrn angebotenen Zahlungen angcnommen werden sollen. 

Die juristische Grundlage für die Einhebung der Steuern ist im 

Stcuervcrwaltungsgcsctz gegeben, welches bestimmt, da!3, solange das 

Ergcbnis <ler dicsjahrigen Steuerbemessung in das Steucrbuch des 

Stcuerpflichtigcn nicht eingetragen worden ist, die Quartalsteilzahlungen 

auf Grund dcr vorjahrigen Bemessung zu entrichtcn sind. Mit Rück

sicht auf diesc Bestimmung hat auch der oberste Verwaltungsgerichts

hof die im Exlcx-Zustand erfolgten Steuerzahlungen als eine quasi 

naturalis obligatio für annehmbar crklart. Ganz folgerichtig enthalten 

dic den Exlex-Zustand aufhcbcnden Gcsetze die Bestimmung, welche 

dic Wirksamkeit dcr Ermachtigung rückwirkcnd bis zum Beginn dcs 

E.· lex-Zustandes fcstlcgt, um auf diesc W eise dem Ministerium die 

~Iöglichkcit zu geben, die öffcntlichcn Abgaben mit rückwirkender 

Kraft zu fordcrn. 
Zweifcllos sind dic im Exlcx-Zustand geleisteten Steuerzahlungen 

kcine Tilgung einer schon füllig gewordenen Schuld, und daher ge

bührt nach solchen freiwillig gczahlten Steuern kcine Zinsrückerstat

tung. Es ist hingcgcn selbstverstandlich, da!3 auf einc im Exlex

Zustand versiiumtc Zahlung ciner öffentlichen Schuld für die Dauer 

<les Exlcx-Zustandcs keinc V crzugszinscn ausgeworfen werdcn dürfen. 

Die Judikatur des Obcrsten Verwaltungsgcrichtshofes entspricht auch 

dicser Auffassung. 
Der Staatshaushalt verfügt also auch ím Exlex-Zustand über die 

sogcn. autonomen Einnahmcn, sowic über einen betrachtlichen Teil 

der übrigcn, <la die angeführten Stellcn nur dic Veranlagung und Ein

trcibung, nicht aber auch die Einhcbung der nicht bewilligten Steuern 

verbictcn. Die Gesetzgebung hat eine abwcichende Auffassung in 

<len dic Exlex-Zustlinde ablöscn<lcn Indcmnitatsgesetzcn nie zum Aus-

druck gebracht. 
ln <licscr P cchtslagc Hi6t sich <lic Bedcutung <les Budgctrechts 

dcs Parlamcnts kurz folgenderma!3en belcuchtcn: lm ungariscl1en Staats

haushalts-Voranschlage für das Etatsjahr 1922/23 cntfallcn von den 

. taatseinnahmen im Gesamtbctragc von 148 Milliar<lcn Kronen nur 

19,7 Milliardcn Kronen, d h. 12,1 °'o auf die direkten Stcuern, deren 

Eintreibung dcr Exlex -Zustand verhindert, und auch über den frei

willig cingezahlten 'I eil dieser Einkünftc verfügt das Ministcrium. 

Au!3crdem pílcgt das Ministerium dic rcchtlich gebotenen, sowie die 

im Staatsintercssc unaufschicbbarcn Ausgaben dcs Staates, wic das im 

Bcricht aus dem Jahre 1899 dem Parlament ausdrücklich angezeigt 

wmdl', anzuw<·iscn , So darf man sagen, daG der Mangel cinc.s ~· 



20 

Etatsgesetzes in der Weiterführung <les Staatshaushaltes 
keine nennenswerten Anderungen hervorruft. Ein Unter
schied zeigt sich nur darin, dal3 in diesem Falle das Mini
sterium in die Lage kommt, das Parlament vor vollendete 
Tatsachen zu stellen. Da ferner das :Ministerium nicht umhin kann, 
stets die Verantwortung fűr die W eiterfűhrung dcs Staatshaushaltes 
trotz mangelnder Ermachtigung zu übernehmen, im Sinne der Maxime: 
Salus rei publicae suprema !ex, und da das Ministerium das Absolu
torium auf Grund der Prazedenzfalle und seines moralischen Anspruches 
mit Sicherheit erwarten kann, wird cs klar, dal3 das Parlament, wenn 
es die rechtzeitige Fertigstellung des Etatsgesetzes versaumt (d. h. 
es zu einem Indemnitatsgesetz oder sogar zum Exlex-Zustand kommen 
lafü), dadurch sein Budgetrecht verwirkt. Es ist ein Recht, das 
nur rechtzeitig oder gar nicht ausgeübt werden kann. Das ist 
auch ein guter Beweis fűr die Richtigkeit des Deákschen Ausspruches, 
da13 die rechtzeitige Fertigstellung des Etatsgesetzes nicht nur cin 
Recht, sondern auch eine Pflicht des Parlaments darstcllt. 

Wenn das Parlament sein Recht, die Ausgaben und Einnahmen 
des Staates im voraus festzusetzen, preisgibt, bleibt ihm nichts anderes 
übrig, als dieselben nachtraglich zu kontrollieren. Dadurch gewinnt 
die ohnehin wichtigc Frage der Kontrolle des Staatshaushalts noch 
wesentlich an Bedcutung. 

Das Ministerium tragt fűr die Führung des Staatshaushaltes dem 
Parlament gegenüber die Verantwortung nach verschiedencn Richtungen, 
und zwar: I. Eine Verantwortung für die Richtigkeit der Rechnungen. 
Die verrechneten Ausgaben und Einnahmen müssen in jedem Punkte 
der Wahrheit entsprechen, und die Rechnungen müssen ziffernmafüg 
und materiell den Rechnungstatsachen entsprechen. 2. Eine juristische 
Verantwortung, welche oben schon besprochen wurde. Sie besteht 
darin, dal3 die Regierung den Nachweis zu erbringen hat, in der Füh
rung des Staatshaushaltes das Etats- und andere Gesetze sowie die 
sonstigen finanziellen Rechtsnormen eingehalten zu haben, und falls 
die Regierung dieselben hinsichtlich der Höhe, der Verwendung dcr 
Kredite oder des Termins überschritten hat, kaon sic von der Ver
antwortung auch nachtraglich nur durch die Gesetzgebung enthoben 
werden. 3. Eine politische Verantwortung, derzufolge das Ministerium 
in seiner ganzen Tatigkeit und so auch in der Führung des Staatshaus
haltes mit der politischen Auffassung der parlamentarischen Mehrheit 
zu rechnen hat und nicht in Gegensatz zu ihr geratcn kann. Die 
Verantwortlichkeit des Ministeriums kann daher die Folge haben, dal3 
die Verrechnung zwar weder ziffernmafüg noch juristisch zu beanstan
den ist, unter diesen Gesichtspunkten vom Parlament auch angenommen 
wird, ti otzdem aber das (politische] Vertrauen zum Ministerium er-
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schüttert wird. Diese Verantwortung verblafü aber haufig, weil die 
Schlufüechnungen gewöhnlich mit einer betrachtlichen Verspatung 
unterbreitet werden, wenn das dafűr verantwortliche Ministcrium schon 
durch ein anderes abgelöst ist, ferner auch darum, weil die Vertrauens
frage im Zusammenhang mit so vielen anderen Fragen aufgeworfen 
werden kann, dal3 die Verantwortung für den Staatshaushalt keinc 
besondere Rolle spielt. 

Die Kontrolle, welche die V erantwortlichkeit des Ministeriums 
aus diesen Gesichtspunkten nach sich zieht, findet zum Teil dauernd, 
im Laufe des ganzen Etatsjahres, zum Tei! nur am Ende desselben 
statt. Die dauernde Kontrolle richtet sich gegen die anweisenden 
Behörden sowie gegen die Vollzieher der Anweisungen: die Verwalter 
der Kassen und des Vermögens. Die andere Kontrolle am Ende des 
Jabres richtet sich auf Grund der Schlufüechnungen nur gegen das 
Ministerium, das als die Spitze der Verwaltung auch für die Tatigkeit 
derselben die Verantwortung tragt. 

In Ungarn wird die Kontrolle gegenüber den anweisenden Be
hörden durch die ihnen zugeteilten Rechnungsdepartements sowohl 
praventiv wie nachtraglich, ferner nur nachtraglich durch den obersten 
Staatsgerichtshof ausgeübt. 

Die Anweisungen der Behörden dürfen von der Postsparkasse nur 
ausgeführt werden, wenn sie vom Rechnungsdepartement in den Büchern 
vorgeschrieben wurden und der Scheck von derselben ausgestellt worden 
ist. Die Vorschreibung darf aber nur erfolgen, nachdem festgestellt 
worden ist, dal3 die Anweisung keine Überschreitung des Etatsgesetzes 
oder des vorn Ministerrat bewilligten Nachtragskredits und keine anders
geartete Verletzung irgendeiner bestehenden Rechtsnorm enthalt. Die 
mit der Vorschreibung betrauten Beamten, die eine gebührend unab
hangige Rechtsstellung haben, sind persönlich verantwortlich für alle 
Schadigungen, welche dem Staate durch unerlaubte Überschreitung der 
Kredite und deren unrichtige V erwendung zugefügt werden, wenn diese 
Schadigungen durch fehlerhafte Führung der Bücher, versaumte An
meldung des Mangels an Kredit, unterlassene Verwcigerung der Gegen
zeichnung oder Verna<;hlassigung der Gesetze, Verordnungen oder 
Vorschriften entstanden sind. 

Der Oberste Staatsrechnungshof erhalt durch verschiedene von 
den Rechnungsdepartements ihm zugestellte Bücherauszüge Kenntnis 
von den Anweisungen, er hat aber auch das Recht, in die Geschafts
akten Einsicht zu nehmen oder Amtsvisitationen bei <len Re<;hnungs
departements und den Staatskassen vorzunehmen. 

Die Buchhaltung ist aber nicht nur Gegenstand, sondern auch 
Mittel der Kontrolle. Die Kontrolle liegt ganz bei der Buchbaltung, 
welche somit auch unter dem Gesi<;:htspunkt des Budgetrechts des 
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Parl_aments groí3e Bedeutung hat. Sie kann vom wirtschaftstechnischen 

Ges1chtspunkte gut aufgebaut sein und so dcn Interessen der Ver

waltung vollkommen genügen, es muf3 aber besonders darauf gcachtet 

werden, daí3 auch dic Intcressen des Parlaments gewahrt bleiben. 

Darum pfl~gtcn dic Gesctzgcbungcn, sowcit sic ihr Budgetrecht crnst 

nahmen, dte Regelung der Staatsverrechnung sid1 selbst vorzubehalten. 

Das hat ohnedics seine Grenzcn in der tcchnisr.hcn Natur dcr Buch

h~ltung, __ so mufüe_n z. B. infolge der Arbeitsanhaufung im Kricge -

wtc erwahnt .- dIC ~chlufüechnungen mehrerc Jahrc vcrnachlassigt 

werden, obgle1ch das eme wcsentliche Schmiilerung des Budgetrcchts des 

P~rlam~nts bedeutet. Die Ausübung des Budgctrechts wird abcr durch 

dte metst verspatcte Schaffung der Etatsgesctze nicht absichtlich abcr 

tatsachlich vom Parlament selbst geopfert, und auch das Red;t der 

Regelung der Staatsverrechnung im V crordnungswcge wird durch den 

G.-A. IV vom Jalirc 1924 der Regierung, namcntlich dem Finanz

minister, übertragen; so hat das Parlament auch dieses Recht aus der 

Hand gegeben, und nur dic Zustimmung des vom l\linisterium unab

hangigen Prasidenten dcs Oberstcn Staatsrcchnungshofs zu dicsen 

Verordnungen und die gcwissenhaftc Tatigkeit der V crwaltung ist als 

Gewahr für das Budgetrecht des Parlaments erhalten geblieben. Mit 

andern Worten: dic Garanticn dcs Budgetrechts und dcr Orc!

nung des Staatshaushalts liegcn nicht mehr im Parlament 

und nicht_ im bcrühmten \Vidcrstandsrecht der Munizipien, 

sondern in der Rechtmaf3igkeit dcr Verwaltung auch auf 
dicsem Gebiete. 

V. 
Das ungarische Budgetrecht hat also im Laufc der Zeit viel 

\i\' andlungen durchgemacht, ja, es befindet sich in bcstandiger Ent

wicklung. Der Wcg der Entwicklung scheint folgcndcr zu scin : 

Der Staat kann in sciner Existcnz dic matericllcn Gütcr nicht 

e?tbehrcn. Namcntlich ist cs die \ erwaltung, die ihrcr bcdarf, ohnc 

?Je V crwaltung könntc der Staat kcinen Augcnblick cxisticren. Sie 

1st auch gcschichtlich die Grundf unktion <les Staatcs. Dic V cnval

tung kann <len Etat und die Buchhaltung nicht cntbchren und 

hat sich ihr Systcm ausgcarbeitet und verwcndct, als dic Gcsetz 

gcbung sich ihrer nocli ni<;ht angenommcn hattc. Auch dic Kon

trolle spiclt in jcdcr \Virtschaft, welchc bestellten V crwaltern an

vertraut ist, untcr dem Gesichtspunkte der V crwaltung sclbst cinc 
wichtige Rol!e. 

Bcim Sta~t umfafü di~ Zusammenstellung <les Budgcts Tatigkeiten, 

welche auch m dcn Bere1ch der Regierung fallen. Die Regierung ist 

mit dcr Vcrwaltung untrennbar vcrknüpft, bcruht auf <ler Vcrwaltung 

und wir<l von Jer V crwaltung immc1 mchr abhangig, w1c cs auch die 

Entwicklung <les ungarischen Budgetrechts beweist. 
Die Auftrcibung der l\Iittcl zum Staatshaushalt war abcr immer 

das Problem, bei dem die V crwaltung mit den Intercssen der Steuer

zahler zusammenstöfü. Das hat dazu gcführt, daí3 - - wo dic Ver

fassung cs crmöglicht dic an der Gesetzgebung teilhabenden 

Bcvölkcnrngsschichtcn ihr Stcuerbewilligungsrccht erkampft haben, 

auch in Zeitcn, in dencn sic auf die Verwaltung kcincn Einfluf3 

hatten. 
Das parlamcntarischc System dcr Gcsctzgebung schien den Vor

tcil zu haben, diesc cntgcgcngcsctzten Interesscn der Verwaltung und 

der Stcuerzahler in schönstcr I Iarmonic mitcinandcr zu vcrknüpfen. 

In diescr Erwartung konntc man das Recht der Budgctfestsetzung der 

Gesetzgebung übertragen. Daf3 dic crstrebte Harmonie nicht nur in 

der Thcorie, son<lcrn auch in dcr Praxis möglich war, beweist dic 

klassischc Auffassung Franz Deáks, dcr sic damals auch durchzusetzen 

vermochte. Lcider hat sich das ungarische Parlament nicht auf dicser 

I Iöhc scincr Mission erhalten. Es hat scinc Souvcranitat falschlich so 

aufgefafü, daf3 cs nur Rechtc und keinc Pflichten habc. Dadurch ist 

der Gegcnsatz zwischcn dcr Verwaltung und dcr Volksvertretung wie

der aufgetaucht, abcr dic Machtverhaltnissc habcn sich inzwischcn zu

ungunstcn dcr V olksvertrctung verschobcn. Für die Beurteilung dcr 

gcsctzgcbcrischcn F~ihigkcit dcs Parlaments ist scine Handhabung des 

Budgctrer:hts aus dem Grundc gceignct, wcil das Parlament die meiste 

Gelegenheit hat, sich mit diescr Frage zu bcfassen und seinc Auf

fassung mit gröfücr Klarheit zum Ausdruck zu bringen. Es ist also 

nicht unbercchtigt zu sagen, da~ an der wachsenden Enttauschung 

i.iber dcn Parlamcntarismus dic dicsbezüglichen Erfahrungcn einen 

wcsentlichen Anteil habcn. Und man bcruft sich zu Unrecht auf 

dic Schwicrigkcitcn dcr Nachkricgsjahrc, wcil dicsc Entwicklung schon 

Jahrzchntc vor dem Kricgsausbruch cingesetzt hat, und weil man 

die grof3e Rolle dcr Prazcdenzfalle in dcr Rcchtsbildung nicht über

schen darf. Dic Erfahrungcn dcr andcrn kontinentalen Staaten 

mit dem Parlamentarismus sind, sowcit uns bekannt, auch nicht 

bcsscr. 
Aus dicscn Griindcn hat das Parlament an Macht und Ansehen 

viel eingcbüfü, die Verwaltung hingegcn infolge dcr grof3en Vermehrung 

der Staatsaufgabcn und ihrcr dadurch vcrursachten Vervollkommnung 

und Rationalisicrung schr gcwonncn. Das Budgctrccht dcs Parlamcn

tarismns ist einc juristischc Konstruktion, aufgcbaut auf der Voraus

setzung, daf3 das Parlament auf der I Iöhc seincr Mission stehcn wird. 

Da das abcr für dic Dauer nicht zu crrcichen war, ist es sclbst\"er

sfan<llich, claf3 nicht dcr künstlichc, sondern <lcr natürliche Faktor die 



Oberhand gewonnen hat. Das Budgetrecht des Parlaments ist eben 

ein Recht, das man brauchen, aber nicht miGbrauchen kann. 

l\I1t Rücksicht auf diese Entwicklung ist es richtiger, nic.ht vom 

Budgetrecht des Parlaments, sondern von dem des Staates zu reden. 

Dieses Recht ist inhaltlich eine Funktion der Verwaltung, das Recht 

der Festsetzung des Staatshaushalts-Voranschlages aber gehört zur 

Zeit nach dem geschriebenen Recht dem Parlament. Weiter

zugehen und zu behaupten, daG das Budgetrecht auch inhaltlich eine 

Funktion der Gesetzgebung ware, hieGe das geltende Recht mit dem 
geschriebenen Rechte identifizieren. 






